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Antrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Alfons Brandl, Andreas Lorenz, 
Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Helmut Radlmeier, Carolina Trautner, Steffen Vogel 
CSU 

Vorsteuerabzug bei Einrichtungen mit einem gesundheitsfördernden Bezug  
hier: Kur und Erholung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzuset-
zen, dass die Folgen der Umsetzung des BFH-Urteils vom 03.08.2017, Az.: V R 62/16, 
möglichst abgemildert werden, sodass den Kurortgemeinden das Recht auf Vorsteuer-
abzug für ihre kurtouristischen Einrichtungen soweit wie möglich erhalten bleibt. 

Hintergrund: Im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18. Januar 2021 
in Bezug auf den Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde die Versagung des Vorsteu-
erabzugs bekanntgegeben. Wird z. B. auch eine öffentlich-rechtliche Nutzung vorgese-
hen, so ist der Vorsteuerabzug hinsichtlich der privatwirtschaftlichen Nutzung ausge-
schlossen. 

 

 

Begründung: 

Deutschland und Bayern sind zurecht stolz auf die zahlreichen, wunderbaren Einrich-
tungen, in denen Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können. Ge-
rade in Zeiten großer Herausforderungen bekommen diese Orte einen umso höheren 
Stellenwert. Mehr Wertschätzung muss deshalb das Stichwort sein. Dies soll sich auch 
an der steuerlichen Behandlung zeigen. Denn kurtouristische Standorte leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der Gesundheit sowie Gesundheitsprävention, stellen 
Arbeitsplätze zur Verfügung und sind insgesamt bedeutsam. 

Kurorte und Heilbäder haben in der jüngsten Vergangenheit aufgrund der Coronapan-
demie stark gelitten und mussten enorme wirtschaftliche Einbußen hinnehmen und 
kompensieren. Die in Rede stehenden Steuerrückzahlungen für die Jahre 2018 bis 
2021 schwächen die kommunalen Haushalte der ohnehin durch die Pandemie stark 
getroffenen Kur- und Erholungsorte. Eine Beeinträchtigung der kommunalen Investiti-
onstätigkeit, ein Qualitätsverlust bei der medizinisch-therapeutischen Versorgung der 
Gäste und ein Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der Orte sind zu befürchten. 

Daher dürfen keine weiteren finanziellen Belastungen auf die betroffenen Gemeinden 
zukommen bzw. die Existenz des Kurbetriebs gefährden. 

 



 

18. Wahlperiode 18.05.2022 Drucksache 18/23330 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Alfons Brandl u.a. CSU 
Drs. 18/22542 

Vorsteuerabzug bei Einrichtungen mit einem gesundheitsfördernden Bezug  
hier: Kur und Erholung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Gerald Pittner 
Mitberichterstatter: Tim Pargent 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 138. Sitzung am  
18. Mai 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gerald Pittner, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert 
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer 
Ludwig, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Alfons Brandl, Andreas Lorenz, 
Dr.Beate Merk, Martin Mittag, Helmut Radlmeier, Carolina Trautner, Steffen Vogel 
CSU 

Drs. 18/22542, 18/23330 

Vorsteuerabzug bei Einrichtungen mit einem gesundheitsfördernden Bezug  
hier: Kur und Erholung 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzuset-
zen, dass die Folgen der Umsetzung des BFH-Urteils vom 03.08.2017, Az.: V R 62/16, 
möglichst abgemildert werden, sodass den Kurortgemeinden das Recht auf Vorsteuer-
abzug für ihre kurtouristischen Einrichtungen soweit wie möglich erhalten bleibt. 

Hintergrund: Im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18. Januar 2021 
in Bezug auf den Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde die Versagung des Vorsteu-
erabzugs bekanntgegeben. Wird z. B. auch eine öffentlich-rechtliche Nutzung vorgese-
hen, so ist der Vorsteuerabzug hinsichtlich der privatwirtschaftlichen Nutzung ausge-
schlossen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vorher rufe ich noch Tagesord

nungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist Zustimmung aller Fraktionen. Gibt es Gegenstim-

men? – Enthaltungen? – Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Verehrte Damen und Herren, wir haben nun 18:35 Uhr. Wir haben noch die Erste Le-

sung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Klima-

schutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften auf der Tagesordnung. Der Minister 

Glauber ist hier und würde diesen Gesetzentwurf noch einbringen. Er hat mir signali-

siert, dass er im Anschluss nicht mehr reden würde. Deshalb würde ich nur ungern 

eine halbe Stunde vor Ende der offiziellen Zeit die Sitzung schließen. Ich schlage 

Ihnen vor, die Erste Lesung noch mit dem Zusatz durchzuführen, dass wir zum 

Schluss – darüber würde ich abstimmen lassen – den Gesetzentwurf dem Ausschuss 

für Umwelt- und Verbraucherschutz als federführendem Ausschuss überweisen. Dar-

über würde ich jetzt abstimmen lassen, weil nach 19:00 Uhr keine Abstimmung mehr 

durchgeführt werden kann. Wenn hiermit Einverständnis erklärt wird, würden wir be-

schließen, dass wir den Gesetzentwurf dem Umweltausschuss überweisen und dann 

mit der Ersten Lesung beginnen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? – Das sehe ich 

nicht. Dann machen wir das so.
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Ich frage also zuerst ab, ob wir den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Umwelt und 

Verbraucherschutz als federführendem Ausschuss überweisen. Wer damit einverstan-

den ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLERN, der AfD, der SPD und der 

FDP. Fraktionslose Abgeordnete sehe ich nicht.
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